
Stadt Esens
Fachbereich 3 - Bauen

Vorlagen-Nr.
ST/452/2014

   

MITTEILUNGSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin

Bau- und Umweltausschuss 23.09.2014

Betreff:

Starke Beschädigungen am Oldendorfer Weg durch Fernlastverkehr

 
Sachverhalt:
Am 2. August 2014 wurde der Oldendorfer Weg von einem Fernlastzug einer Speditionsfirma 
befahren, der im Auftrag des Biogasanlagen-Betreibers Klaas Hicken aus Jever im Einsatz war.
Durch Größe und Gewicht des LKW entstand ein erheblicher Schaden am Oldendorfer Weg 
und dem Seitenstreifen. Es wurden starke Spurrillen an den Seitenstreifen und Abbrüche am 
Asphalt verursacht. Gegenüber der Landzufahrt wurde der Bordstein weggedrückt.
Aufgrund eines anonymen Hinweises konnten Beweisfotos erstellt werden.
Nach Angaben des Fahrers beträgt das Eigengewicht des LKW 16 t. Beladen liegt das Ge-
samtgewicht bei ca. 25 bis 27 t. Es ist davon auszugehen, dass  der Lastzug erheblich schwe-
rer war. Das zulässige Gesamtgewicht des LKW ist über 40 t. Sollte das Fahrzeug mit einem 
Gesamtgewicht > 40 t gefahren sein, so wäre eine Ausnahmegenehmigung zum Befahren ge-
wichtsbeschränkter Straßen notwendig gewesen. Eine solche Genehmigung wurde nicht erteilt.

Die Stadt Esens hat am 06.08.2014 Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Die  
Schadenshöhe wird auf  mindestens 15.000 € geschätzt.

Die Ermittlungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

 
 

Esens, den  12.09.2014

(Markus Feddermann)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
VA Ja: Nein: Enth.:
RAT Ja: Nein: Enth.:

Anlagenverzeichnis:

Fotos
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